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L40017 Anstandsverletzung Ehrenkränkung Lärmerregung

Polizeistrafen Tirol

L40057 Prostitution Sittlichkeitspolizei Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

LPolG Tir 1976 §14 litb;

LPolG Tir 1976 §14 litc;

VStG §22;

Rechtssatz

Eine Mehrheit von Handlungen, deren jede den Tatbestand des Deliktes der "Bescha?ung der Gelegenheit zur

Anbahnung" begründet, kann zwar nicht - da eine vom Gesetz selbst vorgenommene Zusammenfassung eines ganzen

Abschnittes deliktischen Verhaltens zu einer Einheit nicht vorliegt - als Sammeldelikt (Hinweis auf E 19.5.1980, 3295/78,

VwSlg 10138 A/1980) qualiFziert werden. Dies hindert allerdings nicht, eine Mehrheit solcher Einzeltathandlungen zu

einer Einheit zusammenzufassen und der strafrechtlichen Figur des FORTGESETZTEN Deliktes zu subsumieren, wenn

die dafür maßgeblichen Kriterien - Gleichartigkeit der Begehungsform, Ähnlichkeit der äußeren Begleitumstände,

zeitliche Kontinuität - vorliegen.
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